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Merkblatt zum Datenschutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
des Niedersächsischen Justizministeriums 
 
Mit den nachfolgenden Informationen erhalten Sie einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch das MJ im Rahmen der Justizverwaltung und Ihre Rechte 
nach dem Datenschutzrecht. Welche Daten für welchen Zweck im Einzelnen verarbeitet und 
genutzt werden, richtet sich nach den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen oder ggf. einer 
abgegebenen Einwilligungserklärung.  
 
Bei der Erhebung, Speicherung, Übermittlung und sonstigen Verarbeitungen genügen wir 
höchsten Anforderungen an die Sicherheit Ihrer Daten. Mit den folgenden Hinweisen möchten 
wir Sie darüber informieren, 

 

- an wen Sie sich zur Geltendmachung Ihrer Rechte oder bei Fragen zum Daten-

schutz wenden können, 

- auf welcher Grundlage wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, 

- wie wir mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen und 

- welche Rechte Sie nach dem Datenschutzrecht haben. 

 

Die in diesen Hinweisen bezeichneten Gesetze können Sie im Internet in der jeweils gelten-
den Fassung abrufen unter: 

 http://www.gesetze-im-internet.de (Bundesrecht), 

 http://www.nds-voris.de (Landesrecht Niedersachsen) und 

 http://eur-lex.europa.eu/ (Recht der Europäischen Union). 
 
1. Justizverwaltung betrifft u.a.:  

 
- Personalangelegenheiten (z.B. Daten über die Einstellung, Eingruppierung, Beförder-

ungen von Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richtern, Beschäftigten, Ref-
erendarinnen und Referendaren, Praktikantinnen und Praktikanten) 

- Haushaltsangelegenheiten (z.B. die Besetzung von Planstellen) 
- Gebäudeverwaltung (z.B. die Belegung von Dienstzimmern) 
- Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz (z.B. Evakuierungs- oder Brandschutz) 
- interne Organisation (z.B. Geschäftsverteilung) 
- Presse 
- Amtshaftung 
- Schadensangelegenheiten 

 
2. Verantwortliche Stelle: 

 
Niedersächsisches Justizministerium 
Am Waterlooplatz 1  
30169 Hannover 

 

Gegenüber der verantwortlichen Stelle können Sie sämtliche Ihrer - insbesondere unter 
Punkt 10 und 11 beschriebenen - Rechte geltend machen. 
 

http://www.gesetze-im-internet.de/
http://www.nds-voris.de/
http://eur-lex.europa.eu/


2 
 

3. Die bzw.  der Datenschutzbeauftragte des Niedersächsischen Justizminis-
teriums 

 
Die / der Datenschutzbeauftragte 
Niedersächsisches Justizministerium  
Am Waterlooplatz 1 
30169 Hannover  
 
 
Die vertrauliche Bearbeitung Ihrer Anfragen ist gewährleistet.  
 
4. Welche Daten werden verarbeitet: 
 
Es werden personenbezogene Daten verarbeitet, die dem MJ im Rahmen seiner hoheitlichen 
Tätigkeit von Ihnen oder Dritten mitgeteilt werden oder die es im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen und zur Erfüllung seiner Aufgaben selbst oder durch einen Beauftragten er-
langt, sowie ggf. die personenbezogenen Daten, in deren Verarbeitung Sie eingewilligt haben. 
 
a) Das können z.B. sein: 
 
Name, Vorname, Geburtsname, Adresse/andere Kontaktdaten (Telefon, E-Mail-Adresse), Ge-
burtsdatum und –ort, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Familienstand, Beruf, Legitimationsda-
ten, Kontodaten, sämtliche Daten, die Ihr Dienst- bzw. Beschäftigungsverhältnis betreffen 
(z. B. Datum und Ergebnis von Laufbahnprüfungen, Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe, Um-
fang der Beschäftigung, Beförderungen, Höhergruppierungen, Dienstalter, Beschäftigungszeit, 
Zeiten von Beurlaubungen usw.), zu Zwecken der Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes 
Gesundheitsdaten von Beschäftigten (z.B. Vorsorgeuntersuchungen für Bildschirmarbeits-
plätze (G 37)).  
 
b) Die zur Ausführung der Vorschriften der Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes erforder-
lichen Daten werden durch einen beauftragten Arbeitssicherheitsdienstleister verarbeitet.  
 
5. Zweck der Verarbeitung 
 
Für die Abwicklung der jeweiligen Verfahren und Verwaltung, insbesondere des Schriftver-
kehrs und der Terminplanung, sowie zum Zweck der Dokumentation und der weiteren Ver-
wendung zur Sicherung einer einheitlichen Verwaltungstätigkeit, werden die personenbezoge-
nen Daten, unter Beachtung der Bestimmungen Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO), des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes 
(NDSG) verarbeitet (siehe auch Ziff. 1).  
 
Soweit erforderlich, werden die Daten über die eigentliche Erfüllung der gesetzlichen Aufga-
ben hinaus zur Wahrung berechtigter Interessen, zur Prüfung und Optimierung unserer Ver-
fahren und zur Personalentwicklung verarbeitet. Dazu werden Ihre Daten soweit erforderlich 
ausgewertet, mit dem Ziel bestimmte Aspekte zu bewerten 
  



3 
 

. Darüber hinaus dient die Verarbeitung der Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Ver-
teidigung bei rechtlichen Streitigkeiten, der Gewährleistung der IT-Sicherheit und des Be-
triebs, der Verhinderung von Straftaten, die Videoüberwachungen und Zutrittskontrollen zur 
Wahrung des Hausrechts und zur Gebäude- und Anlagensicherheit. 
 
 
6. Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung 
 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist § 3 NDSG i. V. m. Art. 6 Abs. 1 Buchst. a), c), 
e) und f) DS-GVO: 
 
Gesundheitsdaten können nur unter besonderen Voraussetzungen verarbeitet werden (Art. 9 
Abs. 2 Buchst. h DS-GVO) und unterliegen einem besonderen Schutz.  
Im Übrigen ist die Verarbeitung Ihrer Daten zur Erfüllung der rechtlichen Verpflichtungen, de-
nen das Justizministerium unterliegt, zur Wahrnehmung derjenigen Aufgaben erforderlich, die 
im öffentlichen Interesse erfüllt werden, und im Rahmen der Ausübung der hoheitlichen Ge-
walt erforderlich.  
 
7. Zugriff auf Ihre Daten:  
 
Innerhalb des MJ können nur diejenigen Personen auf Ihre Daten zugreifen, die diese zur Er-
füllung der gesetzlichen Pflichten brauchen oder im Rahmen der von Ihnen erteilten Einwilli-
gung verarbeiten dürfen. Eingesetzte Dienstleister können zu diesen Zwecken Daten verarbei-
ten, wenn diese das Dienstgeheimnis und die datenschutzrechtlichen Weisungen wahren. 
Dies sind im Wesentlichen die Auftragnehmer im Rahmen der Arbeitssicherheit und des Ar-
beitsschutzes sowie die auf gesetzlicher Grundlage am Verfahren zu beteiligenden Behörden 
und Stellen.  
 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des MJ sind zur Verschwiegenheit über alle personenbe-
zogenen Tatsachen und Wertungen gesetzlich verpflichtet. Die Datenweitergabe an Empfän-
gerinnen und Empfänger außerhalb des MJ setzt eine gesetzliche Verpflichtung (z. B. Beteili-
gung der Beschäftigtenvertretung) oder Ihre Einwilligung – etwa im Rahmen einer Bewerbung 
– voraus. Die von uns beauftragten Dritten sind gleichermaßen verpflichtet, das Dienstge-
heimnis zu wahren und die Vorgaben der DS-GVO und der Datenschutzgesetze zu garantie-
ren. 
 
8. Übermittlung von Daten an ein Drittland 
 
Eine Datenübermittlung in Länder außerhalb der Europäischen Union (sogenannte Drittstaa-
ten) oder eine internationale Organisation erfolgt nur, soweit Sie eingewilligt haben.  
 
9. Dauer der Datenverarbeitung 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden solange gespeichert, wie es für die Erfüllung der ho-
heitlichen Aufgaben und gesetzlichen Verpflichtungen notwendig ist. Sind die Daten für die Er-
füllung gesetzlicher Aufgaben und Pflichten nicht mehr erforderlich, werden die im Rahmen 
der gesetzlichen Aufbewahrungsbestimmungen regelmäßig gelöscht, soweit die Speicherung 
einzelner Daten nicht nach Maßgabe gesetzlicher Vorschriften zu archivieren oder aus ande-
ren gesetzlichen, etwa wissenschaftlichen – Gründen aufzubewahren sind oder zur Beweissi-
cherung, der Sicherstellung einer einheitlichen Entscheidungsfindung oder der Bearbeitung 
künftiger Verfahren dienen. Sofern eine Datenverarbeitung aufgrund einer Einwilligung erfolgt, 
gilt die bei der Einwilligung angegebene Dauer. 
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10. Welche Datenschutzrechte haben Sie? 

 
Um Ihre personenbezogenen Daten wirksam zu schützen, gewährt Ihnen das Daten-
schutzrecht eine Reihe von Rechten, die Sie gegenüber uns – der unter Ziffer 2. benann-
ten verantwortlichen Stelle – geltend machen können. 
Die nachfolgenden Rechte stehen in einem Verfahren allerdings unter dem Vorbehalt der 
jeweils geltenden Rechtsgrundlage, die zur Sicherung einer sachgerechten Ver-
fahrensdurchführung und im Interesse der Verfahrensbeteiligten besondere Regelungen 
und Einschränkungen vorsehen kann. Insbesondere die Aufbewahrungsbestimmungen 
führen für den von diesen vorgesehenen Zeitraum insofern regelmäßig zum Nichtvorliegen 
bzw. zur Einschränkung Ihrer nachstehenden Rechte: 
 

 Recht auf Auskunft: 

Sie haben das Recht, Auskunft darüber zu verlangen, ob wir von Ihnen personenbe-
zogene Daten verarbeiten. Ist dies der Fall, haben Sie Anspruch auf weitere Informa-
tionen (z.B. Verarbeitungszwecke, Herkunft, Empfänger, Dauer der Datenspeiche-
rung etc.). 

 

 Recht auf Berichtigung: 

Bei Unrichtigkeit bzw. Unvollständigkeit der personenbezogenen Daten haben Sie 
das Recht, die Berichtigung bzw. Vervollständigung zu verlangen. 

 

 Recht auf Löschung: 

Sie können die Löschung Ihrer Daten verlangen, insbesondere dann, wenn diese zu 
dem Zweck, zu dem sie ursprünglich erhoben oder verarbeitet wurden, nicht mehr 
erforderlich sind oder Sie die dazu erteilte Einwilligung widerrufen haben. 

 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: 

In bestimmten Fällen haben Sie die Möglichkeit, die Einschränkung der Verarbeitung 
zu verlangen, z. B. wenn wir Ihre Daten nicht mehr länger, Sie diese jedoch zur Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen noch benötigen oder Sie Wider-
spruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben und nicht feststeht, ob die berechtig-
ten Gründe des Verantwortlichen für die Datenverarbeitung gegenüber Ihren Interes-
sen überwiegen. 

 

 Widerruf der Einwilligung: 

Haben Sie Ihre Einwilligung zur Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezoge-
nen Daten gegeben, können Sie die Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf 
wirkt dabei erst für die Zukunft. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt 
sind, sind davon nicht betroffen. 

 
 

Die vorgenannten Rechte stehen in einem Verfahren unter dem Vorbehalt der jeweils gel-
tenden Rechtsgrundlage, die zur Sicherung einer sachgerechten Verfahrensdurchführung 
und im Interesse der Verfahrensbeteiligten besondere Regelungen und Einschränkungen 
vorsehen können. 

 
11. Ihr Recht auf Widerspruch gemäß Artikel 21 DSGVO 
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Sie haben grundsätzlich ein allgemeines Widerspruchsrecht gegen eine an sich recht-
mäßige Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Sobald Sie Widerspruch eingelegt 
haben, dürfen wir Ihre Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, es liegen zwingende 
schutzwürdige Gründe vor. Ein zwingender Grund kann sich insbesondere aus Gesetzen 
ergeben, die der Verarbeitung zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen dienen oder uns zur fortgesetzten Verarbeitung anhalten, beispiels-
weise gesetzliche Aufbewahrungsfristen oder andere besondere gesetzliche Regelungen. 
Der Widerspruch ist an die unter Ziffer 2. benannte verantwortliche Stelle zu richten. 

 

12. Ihr Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 
 

Ihr Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde können Sie bei 
 
Der Landesbeauftragten für den Datenschutz Niedersachsen, Prin-
zenstraße 5, 
30159 Hannover 

ausüben. 

 


